
Soweit Sonderklassegebühren von der Krankenan-
stalt nicht im eigenen Namen, sondern im Namen 
und auf Rechnung der Ärzte eingehoben und an 
diese weitergeleitet werden, stellen die Sonder-
klassegebühren Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
nach § 22 Z 1 EStG dar.

In diesem Fall begründet die entsprechende Tätig-
keit grundsätzlich die Pensionsversicherung und 
Unfallversicherung nach dem Freiberuflichen So-
zialversicherungsgesetz (FSVG). Dies gilt auch für 
Ärzte in Ausbildung.

Beginn und Ende der den Sonderklassegebühren 
zugrunde liegenden Tätigkeit sind vom Arzt selbst 
der SVS zu melden.

Der Beginn ist dem zuständigen SVS-Kundencenter 
mit der Versicherungmeldung (unter svs.at) zu 
melden. Auch das Ende ist schriftlich (kein Formular 
– formloses Schreiben genügt) mitzuteilen.

Die Höhe der selbständigen Einkünfte ist für die 
Feststellung der FSVG-Pflichtversicherung grund-
sätzlich nicht relevant. Bei geringfügiger Erwerbs-
tätigkeit (Umsätze maximal 55.000 Euro und Ein-
künfte maximal 6.613,20 Euro – Werte 2025) kann 
unter gewissen weiteren Voraussetzungen aber die 
Ausnahme von der Pensionsversicherung (nicht von 
der Unfallversicherung!) beantragt werden.

Sind die Voraussetzungen für die Ausnahme nicht 
gegeben, sind Pensionsversicherungsbeiträge in 
Höhe von 20 Prozent der Beitragsgrundlage zu 
bezahlen.

Für die Bildung der Beitragsgrundlage sind die Ein-
künfte aus der unselbständigen und der selbständi-
gen Tätigkeit relevant. Überschreiten die Einkünfte 
aus beiden Tätigkeiten zusammen (voraussicht-
lich) die jährliche Höchstbeitragsgrundlage (2025: 
90.300 Euro), wird mittels der „Differenzbeitrags-
vorschreibung“ die FSVG-Beitragsgrundlage in der 
Pensionsversicherung (vorläufig) so gebildet, dass 
es zu keiner Überschreitung der Höchstbeitrags-
grundlage kommt. 

Überschreiten bereits die unselbständigen Einkünf-
te die Höchstbeitragsgrundlage, wird die FSVG-
Beitragsgrundlage in der Pensionsversicherung 
(vorläufig) mit 0 Euro berechnet – es sind somit 
keine Pensionsversicherungsbeiträge zu zahlen.

Der Beitrag zur Unfallversicherung ist ein einkom-
mensunabhängiger monatlicher Fixbetrag (2025: 
12,07 Euro).
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Infoblätter zu vielen wichtigen Themen finden Sie im Internet unter svs.at/info.
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